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B e a n t W Q r tun g 

der Anfrage der Abgeordneten Gertrude 
WOlIDRA.CK, ~erta ~'IIl\fKV:;:R und Genossen 
an die Frau Bundesminister für soziale 
Verwaltung, betreffend Ministerialent-

wurf zur Witwenpension (Nr.1227/J) 

Mi t der vorliegenden Anfrage wird nach dem :'lort-

laut des im Bundesministerium für soziale Verwaltung 

ausgearbeiteten Gesetzentwurfes, betreffend Erhöhung 

der Witwenpension, gefragt. 

In Beantwortung dieser Anfrage beehre ich mich, 

folgendes mitzuteilen: 

Bei meinen Bemühungen, die Bereitstellung der 

.für eine etappenweise Erhöhung der ~7i twenpension er- ~ 

.forderlichen finanziellen Mittel zu erreichen, bin ich 

. von einem Entvrurf ausgegangen, wonach, zur 7li "tVlen(Wi twer)­

pension zunächst ein Zuschlag in der Höhe von 10 v.H. der 

Witwen(Witwer)pension nach § 264 ASVG. gebühren sollte. 

Um den erforderlichen Aufwand zu erreichen, sollte diese 

Maßnahme' nur jenen ~'jitwenpensionsbeziehernzugute kommen, 
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für die tatsächlich die VIitwenpension die Hauptquelle 

ihres Lebensunterhaltes darstellt" Nach dem Enti.7U.I'f 

sollte daher der Zuschlag zur Witwen(Witwer)pension 

nicht geb1i.ru-en, weI'...l1 und solange die Witwe (der 71itvrer) 

sonstige EiI'Jeün.fte bezieht, die im lJonat den jeweilige:::. 

Betrag übersteigen, um den sich der Richtsatz nach 

§ 292 Abso 3 lit.~ ASVGo für die Ehegattin (den erwerbs­

u:!:lfähigen Ehegatten) erhöht; das wäre im Ja..hre 1969 der 

Betrag von 473 So 'Nei ters sollte der Zuschlag zur ~'li t'.'!en­

(71i twer )pension nicht gebühren, WeUIl. und solange die 

Witwe (der ',7itwer) Ji.nspruch auf eine Ausgleichszulage 

zur Witwe:lC7i b:!er )pension hat, es sei denn~ daß die 

Pension einschließlich des Zuschlages denj eVleiligen 

Richtsatz fit:: Pensionsberechtigte auf 7li tVlenCai v"ler)­

pension überschreitet u Ich bin mir dessen beYlUßt, daß 

gerade i~ Einblick auf diese zuletzt genannte'Einschr~~~ 

kung von einer befriedigenden Lösung des ';7i tVlenpensions-

problems noch nicht gesprochen werden kann. Ich habe ~a­

her auch nur unter dem Eindruck des beträchtlichen Mer~­

aufwandes, den eine weitergehende Lösung verursachen ,'; ~:'rde, 

diese eingeschränkte Regelung ins Auge gefaßt, um über­

haupt eiunal einen ersten Schritt tun zu können, der tL~S 

einer Lösung des Problems näher bringt. 
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